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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Welche Kenntnisse hat der Senat über Versorgung 

mit Grundschulplätzen im kommenden Schuljahr? 

 

2. Hat der Senat nach den Erfahrungen aus dem letz-

ten Jahr eine Abfrage bei den Bezirken über die Versor-

gung mit Grundschulplätzen durchgeführt? Wenn ja, 

welche Bezirke haben geantwortet und wie lauten die 

Stellungnahmen? Wenn nein, warum? 

 

3. Haben sich Bezirke beim Senat bzgl. der Versor-

gung mit Grundschulplätzen gemeldet? Wenn ja, zu wel-

chem kalendarischem Zeitpunkt, welche Bezirke mit 

welchem Problem? 

 

4. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob alle Bescheide 

über einen Grundschulplatz fristgerecht an die Eltern 

versendet wurden? Wenn nein, um welche Bezirke han-

delt es sich? Wie viele Bescheide konnten sortiert nach 

Bezirk nicht fristgerecht versandt werden? 

 

6. Welche Zahlen liegen dem Senat über die Grund-

schulregionen und Schuleinzugsgebiete für das kommen-

de Schuljahr vor (sortiert nach Schulregion bzw. Schu-

leinzugsgebiet)? 

 

7. Wie viele Schulplätze stehen nach Kenntnis des Se-

nats im kommenden Schuljahr für die jeweils einzuschu-

lenden Kinder zur Verfügung (sortiert nach Bezirk, Schul-

region bzw. Schuleinzugsgebiet)? 

 

Zu 1., 2., 3., 4., 6. und 7.: Im Rahmen der Beantwor-

tung der Schriftlichen Anfrage Nr. 17/16 525 wurde be-

reits mitgeteilt: 

 

- Die Aufnahme oder Zuweisung in eine Grundschu-

le erfolgt durch die zuständigen Schulbehörden 

(Bezirksämter von Berlin), damit im Zusammen-

hang stehende Daten erheben sie in eigener Zu-

ständigkeit. 

- Die Schulaufsichtsbehörde (Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft) erhebt grund-

sätzlich keine Anmeldedaten, da für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben die tatsächliche Einrichtung der 

Klassen (Schuljahresstatistik) maßgeblich ist. 

- In den Angaben der Bezirke können durchaus 

Doppelerfassungen auftreten, denn neben der An-

meldung werden Wechselwünsche, Weg- und Zu-

züge, Anträge auf Ruhen der Schulpflicht, nicht 

angemeldete Kinder und auch Anträge auf Privat-

schulbesuch bearbeitet. Es ist durchaus üblich, 

dass Eltern ihre Kinder zunächst an mehreren 

Schulen anmelden. Zudem ändern Eltern bis zur 

konkreten Einrichtung des Schuljahres zum Teil 

ihre Wünsche. 

 

Die durch die Bezirke übersendeten Angaben sind der 

Anlage 2 zu entnehmen. Eine Bewertung oder Überprü-

fung erfolgt in Anbetracht der bezirklichen Zuständigkeit 

nicht. 

 

 

5. Inwiefern wich die Schülerzahlprognose des Senats 

innerhalb der letzten drei Jahre von den tatsächlich einzu-

schulenden Kindern ab (sortiert nach Jahr, Bezirk, Grund-

schulregion)? 

 

Zu 5.: Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft (SenBildJugWiss) aktualisiert und veröf-

fentlicht regelmäßig Modellrechnungen zur künftigen 

Entwicklung der Schülerzahlen in den öffentlichen allge-

mein bildenden Schulen Berlins, deren kleinste Ebene die 

Bezirke sind, so dass keine Angaben zu den Grundschul-

regionen gemacht werden können. 

 

In Anlage 1 sind die Abweichungen zwischen der 

Modellrechnung und den tatsächlichen Schülerzahlen der 

1. Jahrgangsstufe als Güte in % und in absoluten Zahlen 

für die letzten sieben Schuljahre dargestellt. Positive 

Zahlen zeigen eine Überschätzung der Modellrechnung, 

d.h. weniger Erstklässler kommen in den Schulen der 

Bezirke an, als von SenBildJugWiss in der Modellrech-

nung erwartet. 
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8. In wie vielen Fällen wurde nach Kenntnis des Se-

nats, die in der Grundschulverordnung festgelegte 

Höchstgrenze von 25 Schülerinnen und Schüler pro Klas-

se überschritten (sortiert nach Bezirk und Grundschule)? 

 

Zu 8.: Gemäß § 4 Abs. 7 Grundschulverordnung 

(GsVO) beträgt die Frequenz in der Schulanfangsphase 

23 – 26 Schülerinnen und Schüler. Die Angaben der Be-

zirke sind der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

 

9. In wie vielen Fällen stand zuletzt bzw. steht JÜL in-

frage, weil die große Zahl neu eingeschulter Kinder keine 

echte Jahrgangsmischung mehr zulässt? 

 

Zu 9.: Die Grundschulverordnung (GsVO) sieht vor, 

dass in der Verlässlichen Halbtagsgrundschule die Unter-

richtsphasen zwischen 7.30 und 13.30 Uhr, in der gebun-

denen Ganztagsgrundschule die Unterrichts- und Betreu-

ungszeiten an vier Tagen von 8.00 und 16.00 Uhr rhyth-

misiert werden (§ 25 und § 27 Abs. 1 GsVO). Erhebungen 

darüber, vor dem Hintergrund welcher pädagogischen 

Konzepte oder Rahmenbedingungen die Einzelschule die 

Rhythmisierung umsetzt oder ggf. ein bestehendes 

Rhythmisierungskonzept verändert hat - und falls ja, aus 

welchen Gründen -, erfolgen nicht. 

 

 

Berlin, den 01. Juli 2016 

 

 

In Vertretung 

 

Mark Rackles 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 06. Juli 2016) 

 



Anlage 1 

Region 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Mitte 3,6% 4,2% 0,8% 2,4% 4,7% 0,2% -8,7%

Friedrichshain-Kreuzberg 0,4% 0,0% -5,7% 0,4% -2,0% -5,3% 0,7%

Pankow 2,0% 0,7% -1,6% 2,3% -0,5% -3,5% -1,5%

Charlottenburg-Wilmersdorf 0,7% 1,1% -3,1% 1,0% 3,3% -1,1% 0,6%

Spandau 0,2% 6,1% -1,0% -0,6% -0,3% 1,3% 1,5%

Steglitz-Zehlendorf 2,5% 0,1% -2,1% -5,1% 4,6% 1,6% -0,3%

Tempelhof-Schöneberg 2,9% -2,4% -1,6% -1,5% 2,9% -3,7% -1,8%

Neukölln 2,4% 0,0% 0,4% -1,1% 2,8% 0,3% -4,4%

Treptow-Köpenick 5,9% 3,6% -0,1% -2,0% 0,2% 0,6% -1,1%

Marzahn-Hellersdorf 5,8% -1,3% 1,0% -1,0% -2,7% -2,6% 0,6%

Lichtenberg -0,1% 5,4% -2,5% -1,7% -1,2% 5,1% -0,3%

Reinickendorf 2,5% -0,2% -1,3% -1,1% 0,4% -3,3% 3,5%

Berlin 2,4% 1,3% -1,4% -0,6% 1,1% -1,1% -1,2%

Region 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Mitte 85 102 19 58 114 5 -239

Friedrichshain-Kreuzberg 8 0 -114 8 -45 -123 15

Pankow 50 19 -46 65 -16 -116 -50

Charlottenburg-Wilmersdorf 13 19 -58 19 65 -22 12

Spandau 3 92 -16 -10 -6 24 27

Steglitz-Zehlendorf 50 3 -42 -112 98 34 -6

Tempelhof-Schöneberg 63 -53 -35 -33 67 -87 -45

Neukölln 55 1 9 -27 66 7 -107

Treptow-Köpenick 89 57 -1 -32 3 12 -21

Marzahn-Hellersdorf 98 -23 18 -20 -56 -58 14

Lichtenberg -2 88 -45 -33 -24 101 -6

Reinickendorf 45 -4 -23 -21 9 -71 72

Berlin 557 301 -334 -138 275 -294 -334

Güte der Modellrechnung  für die Schülerinnen und Schüler  der 1. Jahrgangsstufe an 

öffentlichen allgemein bildenden Schulen 

Güte der Modellrechnung (%) für die Schülerinnen und Schüler der 1. Jahrgangsstufe an 

öffentlichen allgemein bildenden Schulen 



*BSN = Berliner Schulnummer
*G = Grundschule
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